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A. Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Leinefelde-Worbis 
 

Bekanntmachung der Beschlüsse 
Nachstehende Beschlüsse wurden in der 13.Sitzung des Stadtrates der Stadt Leinefelde-Worbis 
am 21.03.2022 gefasst: 
 
 
 
 
 
 
 

75/2022 Neubesetzung der Ausschüsse und sonstigen Gremien 
Mitteilung: 
Infolge der Mandatsniederlegung von Herrn Karl Werkmeister werden die frei 
gewordenen Sitze in den Ausschüssen und sonstigen Gremien nach Beratung in der 
Fraktion Die Linke wie folgt nachbesetzt:        

Ausschuss Mitglied Stellv. Mitglied 

Sozialausschuss Ludwig Opfermann Dr. Karl-Heinz Klose 

Finanzausschuss 
(beratendes Mitglied) 

Dr. Karl-Heinz Klose  

AG „Sportstätten“ Ludwig Opfermann  
 

 
Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 

4/2022 Kenntnisnahme des Berichts über die Sonstigen Prüfungen des Haushaltsjahres 2019 
Beschluss: 
Der Bericht über die Sonstigen Prüfungen des Haushaltsjahres 2019 der Stadt 
Leinefelde-Worbis wird zur Kenntnis genommen. 

 
Beratungsergebnis: einstimmig, 24 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

58/2022 Ermächtigungsübertrag aus 2021 
Beschluss: 
Von den nachfolgend aufgeführten Ermächtigungsübertragungen:  
 

Betrag 
(max.) 

Maßnahme 
Produkt/ Sachkonto 

Bezeichnung 
Ergebnis- 
rechnung 

Finanzrechnung 

800.000 € 
511120-M0057 
52111200/ 09600000 

Entwicklung Kloster Worbis 
 X 

Auszahlung 

1.300.000 € 
511120-M0060 
52111200/ 09600000 

Ergänzung Obereichsfeldhalle 
- Umbau Stadt "L" / Bibliothek 
Leinefelde 

 X 
Auszahlung 

2.800.000 € 57110000/ 09600000 
Erschließung Gewerbegebiet 
Milchhof Leinefelde 

 X 
Auszahlung 

450.000 € 
541110-M0116 
54111000/ 09600000 

Anbindung Schafsbrücke an 
GG Ost Leinefelde 

 X 
Auszahlung 

3.000.000 € 51121000/ 09600000 Landesgartenschau 
 X 

Auszahlung 

1.250.000 € 51121000/ 31590000 
Kreditaufnahme 
Landesgartenschau 2024 

 X 
Einzahlung 

7.100.000 € Summe    

 
wird Kenntnis genommen. 
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Gemäß § 55 ThürGemHV-Doppik werden nicht verauslagte Ortsratsmittel in das Jahr 2022 
übertragen.  

 
Beratungsergebnis: einstimmig, 24 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

59/2022 Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen der Stadt Leinefelde-
Worbis im Haushaltsjahr 2021 
Beschluss: 
Von den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen, in der Anlage, 
wird Kenntnis genommen und nachträglich die Genehmigung erteilt. 

 
Beratungsergebnis: einstimmig, 24 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

48/2022 Überplanmäßige Ausgabe für die Betriebskostenzuschüsse Kindergärten 
Beschluss: 
Der überplanmäßigen Ausgabe, im Haushaltsjahr 2022, in Höhe von 419.000 € im 
Produkt/ Sachkonto 36510000/54149000 Betriebskostenzuschüsse 
(Kommunalzuschüsse) Kindergärten, wird zugestimmt.  

 
Beratungsergebnis: einstimmig, 24 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

219/2021 1. Ergänzung Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb „Kommunale 
Liegenschaftsverwaltung Leinefelde-Worbis – KLW“ 
Beschluss: 
Dem anliegenden Wirtschaftsplan 2022 wird zugestimmt. 

 
Beratungsergebnis: einstimmig, 24 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

246/2021 2. Ergänzung Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 der 
Stadt Leinefelde-Worbis 
Beschluss: 
Die vorliegende Haushaltssatzung der Stadt Leinefelde-Worbis mit dem 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird beschlossen. 

 
Beratungsergebnis: einstimmig, 24 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

36/2022 Aufstellungsbeschluss des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 163 
"Einfamilienhaus am Heinrichsberg", Ortsteil Kirchohmfeld 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Leinefelde-Worbis beschließt die Aufstellung des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (VB-Plan) Nr. 163 „Einfamilienhaus Am 
Heinrichsberg“, Ortsteil Kirchohmfeld (siehe Anlage). 

1. Ziel der Aufstellung zur Bauleitplanung ist es, die bauordnungsrechtlichen und 
erschließungstechnischen Voraussetzungen für die Bebauung eines 
Grundstücks mit einem Einfamilienhaus in der Straße „Am Heinrichsberg“. OT 
Kirchohmfeld zu schaffen. 

2. Das Verfahren wird nach § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt. 

3. Der Geltungsbereich kann sich während der Planung ändern. 

4. Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch ortsüblich bekannt zu 
machen.   
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Bemerkung: 
Aufgrund des § 38 ThürKO waren     / keine Mitglieder des Stadtrates von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 

 
Beratungsergebnis: einstimmig, 24 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

8/2022 Abwägungsbeschluss zum B-Plan Nr. 42 „Bei der Ziegelei“, OT Birkungen 
Beschluss: 

1. Zum Entwurf des Bebauungsplanes (B-Plan) Nr. 42 „Bei der Ziegelei“ wurden 
während der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange die Stellungnahmen 
eingeholt. Von Seiten der Bürger konnten Anregungen während der öffentlichen 
Auslegung zum Entwurf vorgetragen werden.   
 

2. Diese Stellungnahmen wurden geprüft und vom Stadtrat der Stadt Leinefelde-
Worbis abgewogen. Das Abwägungsprotokoll (siehe Anlage) ist Bestandteil des 
Beschlusses.  
 

3. Die behandelten Bedenken und Anregungen werden in die überarbeitete 
Planzeichnung und Begründung übernommen. 
 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, das Ergebnis den Trägern öffentlicher Belange 
und den Bürgern mitzuteilen.    

 
Bemerkung: 
Nach § 38 ThürKO waren keine Mitglieder von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. 

 
Beratungsergebnis: einstimmig, 24 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

9/2022 Satzungsbeschluss zum B-Plan Nr. 42 „Bei der Ziegelei“, OT Birkungen 
Beschluss: 

1. Auf Grund § 10 Baugesetzbuch in der zurzeit gültigen Fassung beschließt der 
Stadtrat den Bebauungsplan Nr. 42 „Bei der Ziegelei“ als Satzung. 
 

2. Die Begründung wird gebilligt. 
 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Satzung beim Landkreises Eichsfeld 
anzuzeigen. Die Genehmigung der Satzung ist alsdann ortsüblich bekannt zu 
machen. Dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der 
Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. 

 
Bemerkung: 
Nach § 38 ThürKO waren keine Mitglieder von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. 

 
Beratungsergebnis: einstimmig, 24 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

26/2022 Abwägungsbeschluss VB-Plan Nr. 151 „Maulhardt, Worbiser Weg“, OT Breitenholz 
Beschluss: 
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1. Zum Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 151 „Maulhardt, 
Worbiser Weg“, Ortsteil Breitenholz, wurden während der Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange die Stellungnahmen eingeholt. Von Seiten der Bürger 
konnten Anregungen während der öffentlichen Auslegung zum Entwurf 
vorgetragen werden.   

2. Diese Stellungnahmen wurden geprüft und vom Stadtrat der Stadt Leinefelde-
Worbis abgewogen. Das Abwägungsprotokoll (siehe Anlage) ist Bestandteil des 
Beschlusses.  

3. Die behandelten Bedenken und Anregungen wurden, wenn planungsrelevant, in 
die überarbeitete Planzeichnung und Begründung übernommen. 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, das Ergebnis den Trägern öffentlicher Belange 
und den Bürgern mitzuteilen.    

Bemerkung: 
Nach § 38 ThürKO waren keine /           Mitglieder von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. 

 
Beratungsergebnis: einstimmig, 24 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

27/2022 1. Ergänzung Satzungsbeschluss VB-Plan Nr. 151 „Maulhardt, Worbiser Weg“, OT 
Breitenholz 
Beschluss: 

1. Auf Grund § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch in der zurzeit gültigen Fassung 
beschließt der Stadtrat den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan (VB-Plan) 
Nr. 151 „Maulhardt, Worbiser Weg“ im Ortsteil Breitenholz als Satzung.  

2. Die Begründung wird gebilligt.  

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Satzung den zuständigen Behörden zur 
Genehmigung vorzulegen. Die Satzung ist dann ortsüblich bekannt zu 
machen. Dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der 
Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden 
kann. 

 
Bemerkung: 
Nach § 38 ThürKO waren keine /   Mitglieder von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. 

 
Beratungsergebnis: einstimmig, 24 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

23/2022 Namensgebung im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 130 „Milchhof“, Ortsteil 
Leinefelde 
Beschluss: 
Nach der Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 130 „Milchhof“, Ortsteil Leinefelde 
und der damit verbundenen Fertigstellung der Erschließungsstraße macht es sich 
erforderlich, nach Thüringer Straßengesetz, den neu gebauten Straßenabschnitt zu 
benennen. Der eigentliche Widmungsakt der Straße erfolgt separat nach 
Fertigstellung dieser. 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
 

 Am Milchhof (neuer Straßenschlüssel 004 12) 
 
Die Straße wird als Gemeindestraße (§ 3 (1) Punkt 3 ThürStrG) eingestuft 
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und trägt den Namen „Am Milchhof“. 
 

 
Beratungsergebnis: einstimmig, 24 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

51/2022 1. Änderung der Benutzerordnung der Stadtbibliothek der Stadt Leinefelde-Worbis 
Beschluss: 
Der in der Anlage beigefügten 1. Änderung der Benutzerordnung der Stadtbibliothek 
Leinefelde-Worbis wird zugestimmt. 

 
Beratungsergebnis: einstimmig, 24 Stimmen dafür, 0 Enthaltung(en) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmerkung: 
Die Anlagen zu den Beschlüssen können im Ratsbüro, Rentamt Worbis, Rossmarkt 1, 37339 
Leinefelde-Worbis zu den Dienstzeiten eingesehen werden. 

 

 

gez. Marko Grosa 
Bürgermeister 
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